
VERBAND UND 
SERVICE-GESELLSCHAFT 
Wann führt die Beteiligung an der GmbH über eine sogenannte 

Betriebsaufspaltung zu einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

beim Verband? – Zukünftig werden Gewinnausschüttungen der 

GmbH partiell beim Verband nochmals versteuert.

Es ist allgemein anerkannt, dass die Beteiligung eines Verbandes an „seiner“ Service-

GmbH grundsätzlich dem vermögensverwaltenden Bereich des Verbandes zugerechnet 

wird. Diese Zuordnung ist ertragsteuerlich gesehen von Vorteil, weil damit Gewinn-

ausschüttungen der GmbH oder Miet- und Lizenzzahlungen an den Verband in dessen 

Vermögensverwaltung anfallen und daher beim Verband nicht der Körperschaft- und 

Gewerbesteuer unterliegen.
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Es ist allgemein anerkannt, dass 

die Beteiligung eines Verbandes 

an „seiner“ Service-GmbH grund-

sätzlich dem vermögensverwal-

tenden Bereich des Verbandes zugerechnet 

wird. Diese Zuordnung ist ertragsteuerlich 

gesehen von Vorteil, weil damit Gewinn-

ausschüttungen der GmbH oder Miet- und 

Lizenzzahlungen an den Verband in dessen 

Vermögensverwaltung anfallen und daher 

beim Verband nicht der Körperschaft - und 

Gewerbesteuer unterliegen.

Leider hat sich dieser Zuordnungsgrund-

satz – vor allem bedingt durch Änderungen 

in der Rechtsprechung des Bundesfi nanz-

hofs – in der Praxis eher zur Ausnahme 

denn zur Regel entwickelt. Vor allem ist es 

die steuerliche Rechtsfi gur der „Betriebs-

aufspaltung“, die in vielen Verbänden An-

lass zu einer Neuorientierung geben muss. 

Dies ist allerdings bei vielen Verbänden 

noch nicht erkannt worden – kein Wunder, 

wenn man bedenkt, dass der Begriff  „Be-

triebsaufspaltung“ in Verbandskreisen bis 

vor etwa zehn Jahren überhaupt keine Rol-

le gespielt hat und auch heute noch nicht 

zum allgemein bekannten Begriff sarsenal 

der Verbände gehört. 

WARUM IST EINE BETRIEBS-

AUFSPALTUNG STEUERLICH NACH-

TEILIG FÜR DEN VERBAND?

Eine Betriebsaufspaltung führt dazu, 

dass die Beteiligung an der Service-GmbH 

nicht mehr dem vermögensverwalten-

den Bereich des Verbandes zugerechnet 

wird, sondern seinem wirtschaft lichen 

Geschäft sbetrieb. Es fi ndet also eine Um-

qualifi zierung der Beteiligung statt. Hatte 

der Verband zuvor überhaupt keinen wirt-

schaft lichen Geschäft sbetrieb, so entsteht 

nunmehr ein solcher – allein dadurch, 

dass die Beteiligung an der GmbH qua 

Betriebsaufspaltung als wirtschaft licher 

Geschäft sbetrieb des Verbandes gewertet 

wird. Verfügte der Verband bereits vorher 

über einen wirtschaft lichen Geschäft sbe-

trieb, so erweitert sich dessen Umfang qua 

Betriebsaufspaltung um die Beteiligung 

an der GmbH. Daraus ergeben sich meh-

rere nachteilige Folgen: Gewinnausschüt-

tungen der GmbH werden partiell (5 Pro-

zent) beim Verband nochmals versteuert. 

Vor allem aber werden Miet- oder Lizenz-

zahlungen, die die GmbH an den Verband 

entrichtet – und die normalerweise beim 

Verband als Einkünft e aus der Vermögens-

verwaltung nicht besteuert werden - bei 

Bestehen einer Betriebsaufspaltung plötz-

lich ertragsbesteuert. Die Steuerbelastung 

beträgt dann rd. 30 Prozent (Summe von 

KSt, GewSt und SolZ).

BETRIEBSPRÜFUNG DER FINANZ-

ÄMTER ACHTET BESONDERS AUF 

BETRIEBSAUFSPALTUNGEN

Man könnte Betriebsaufspaltungen bei 

Verbänden getrost als juristische Spitzfi n-

digkeit abgehobener Steuertheoretiker ab-

tun, wenn sich die Steuerprüfer nicht mit 

einer gewissen Akribie auf dieses Thema 

stürzen würden. Dieser Jagdeifer hat zwei 

Gründe: Zum einen gehört die Rechtsfi gur 

der Betriebsaufspaltung zum Kernwissen 

aller Betriebsprüfer, denn  Betriebsaufspal-

tungen sind ein Standardthema bei der Prü-

fung „normaler“ Gewerbebetriebe. Mag ein 

Verband für den Prüfer in vieler Hinsicht 

auch ein mehr oder weniger unvertrautes 

Gebiet sein: Das Thema Betriebsprüfung 

kennt er in- und auswendig. Zum anderen 

verspricht die Aufdeckung einer bisher 

noch nicht erkannten Betriebsaufspaltung 

ohne allzu große Mühe ein erkleckliches 

steuerliches Mehrergebnis – Ziel jeder Be-

triebsprüfung!

WANN LIEGT EINE BETRIEBS-

AUFSPALTUNG IM VERHÄLTNIS 

ZUR SERVICE-GMBH VOR?

Eine Betriebsaufspaltung setzt nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesfi -

nanzhofs eine sachliche und personelle 

Verfl echtung zwischen Besitzunterneh-

men (hier: Verband) und Betriebsunter-

nehmen (hier: Service-GmbH) voraus. Die 

personelle Verfl echtung wird durch eine 

Mehrheitsbeteiligung des Verbandes an der 

GmbH hergestellt, da die Beteiligung den 

Verband als Gesellschaft er in die Lage ver-

setzt, in der GmbH seinen geschäft lichen 

Willen durchzusetzen. Bei den typischen 

Verband/GmbH-Konstellationen liegt eine 

solche personelle Verfl echtung immer vor, 

da der Verband meist 100 Prozent, zumin-

dest aber mehr als 50 Prozent der Anteile 

an der GmbH hält. Für die personelle Ver-

fl echtung ist es gleichgültig, ob die Organe 

des Verbandes und der GmbH personeni-

dentisch besetzt sind. 

Die zusätzlich erforderliche sachliche 

Verfl echtung liegt vor, wenn der Verband 

der GmbH eine sog. „wesentliche Betriebs-

grundlage“ zur Nutzung überlässt. Dies gilt 

natürlich erst recht, wenn mehrere wesent-

liche Betriebsgrundlagen überlassen wer-

den. Was ist nun eine wesentliche Betriebs-

grundlage? Der Bundesfi nanzhof versteht 

darunter alle Wirtschaft sgüter, die für die 

Betätigung der GmbH „funktional wesent-

lich“ sind. Diese Voraussetzung erfüllen 

laut ständiger Rechtsprechung des BFH al-

le Wirtschaft sgüter, die für den Betriebsab-

lauf ein erhebliches Gewicht haben, mithin 

für die Fortführung des Betriebs notwendig 

sind oder dem Betrieb das Gepräge geben. 

Auch immaterielle Wirtschaft sgüter, z. B. 

der Geschäft swert, die für den Betrieb der 

GmbH wesentlich sind, können dem Be-

triebsunternehmen (GmbH) überlassen 

werden und eine Betriebsaufspaltung be-

gründen. Dabei ist nicht erforderlich, dass 

die wesentliche Betriebsgrundlage der 

GmbH entgeltlich zur Verfügung gestellt 

wird. Vielmehr reicht auch eine unentgelt-

liche Überlassung zur Nutzung aus. 

PRAKTISCHE BEISPIELE FÜR 

EINE „WESENTLICHE“ BETRIEBS-

GRUNDLAGE

Die gesamte Thematik hat für die Ver-

bände eine plötzliche Brisanz gewonnen, 

weil der BFH vor etwa zehn Jahren unter 

Abkehr von seiner früheren, reichlich 

vagen Auff assung nunmehr defi nitiv die 

Auff assung vertritt, dass allein schon die 

Überlassung normaler Büroräume an die 
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